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hat jolgenden Gesetzentwurf über die allgemeinen
kirchlichen Ausgaben und Einnahmen für die Rech -

nungsjahre 1946 und 1947 (1. April 1946 bis 31 . März

1948 ) beschlossen .

Artikel 1.

à) Die allgemein kirchlichen Ausgaben für die

Rechnungsjahre 1946 und 1947 (1. April 1946

bis 31 . März 1948 ) werden aufgrund des an -

geschlossenen Voranschlages auf

jährlich 8 792 900 RM

festgesetzt .

b) Die allgemein kirchlichen Einnahmen für die

Rechnungsjahre 1946 und 1947 (1. April 1946

bis 31 . März 1948 ) werden auf Grund des an —

geschlossenen Voranschlages auf

jährlich 7 506 000 RM

festgesetzt .

c) Der sich danach ergebende Fehl -

betrag mit jährlich 1 286 900 RM
ist aàus dem umlaufenden Betriebsfonds Zzu
decken .

Artikel 2.

Als Steuergrundlagen für die Kirchensteuerjahre
1946 und 1947 gelten die in der staatlichenVerord -

nung über die Erhebung der Landes - und Ortskirchen -
steuer für 1946 vom 5. 4. 1946 ( VOBl . S. 19 ) fest -

gesetzten Ursteuern . Der Steuerfuß ( Kirchensteuer -
Sdtz ) beträgt für die 1946er und 1947er Kirchensteuer
der Lohnsteuerpflichtigen und der veranlagten Ein -

kommensteuerpflichtigen 6 v. H. der Lohnsteuer
bzw . der Einkommensteuer .

Artikel 3.

Werden während der Rechnungsjahre 1946 und
1947 die Gesetze über die nach Artikel 12, Abs .1
des Landeskirchensteuergesetzes und nach Artikel

12, Abs . 1 des Ortskirchensteuergesetzes der Landes -
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kirchenbesteuerung zu Grunde zu legenden Reids
und Gemeindesteuern deèrart geändert , daß der nad
Artikel I zu erwartende Steuerbetrag in einem Red
nungsjahr nicht erreicht wird , so ist der Erw . Evang
Oberkirchenrat ermächtigt , den in Artikel 2 be
stimmten Steuerfuß durch einen neuen Steuerfes .

setzungsbeschluß abzuändern . Die Neufestsetzun
tritt an dem Tag in Kraft , von dem an die gemäd
Artikel 12, Abs . 1, Satz 2 des Landeskirchensteuer

gesetzes zu erlassende staatliche Verordnung übe
die Steuergrundlagen , welche am Tag der Neufest

setzung des Steuerfußes gilt , wirksam ist .

Artikel 4.

Der Erw . Evangelische Oberkirchenrat ist ermäd -

tigt , den in dem Artikel 2 festgesetzten Steuerful

herabzusetzen , wenn die Entwicklung der Einnab .

men , insbesondere des Steueraufkommens eine Er

mähigung des Steuerfußes zuläßt .

Artikel 5.

Sollte bis zum 31 . März 1948 das Gesetz über die

allgemeinen kirchlichen Ausgaben für das Red

nungsjahr 1948 (1. April 1948 bis 31 . März 1949 ) une
ihre Deckungsmittel samt Voranschlag für den Haus
haltszeitraum 1948/49 noch nicht durch die Landes -

synode beschlossen sein , so können alle Ausgaben
persönlicher und sachlicher Art in den gleichen Be.

trägen fortgezahlt werden , wie sie im vorliegenden
Voranschlag nebst etwaigen künftigen Nachträgen
dazu bewilligt worden sind .

Artikel 6.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1946 in Kratt

Artikel 7.

Der Evang . Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug
dieses Gesetzes beauftragt .
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Voranschlaꝗ 1 . A. 1946747

l Rechnungsergebnisse Voransdhlags -

0⁰⁴⁴ Ausgaben
1943 / 44 1944/45 satz

vorläufig 1946 / 47

n Reidh RNMI RM RNMI

der nad

nem Red - A. Lasten

W. Evang
cel 2 be⸗ 1 Anteile der Kirchengemeinden an der Kirchen -

teuerfez Steuer vom Einkommen . 2 818 440 1307 000 800 000

stsetaung 2 Abgänge 130 614 118 000 165 000
12 gemäb R

3 Zinsen von Schuldigkeiten — 2 3 000

Uéng über 4 Offentliche Abgaben . 4346 4143 4 000

Neufes . 5 Aufwendungen für Gebäude . 2 621 3336 3 000

6 Leistungen aus besonderen Rechtsverpflichtungen

der Landeskirche 3 691 1400 2 000

t ermãd . 7 Prozeßkosten — — 2 00⁰0
Steuerfu

EiH 8 Sonstige Lasten . 5 1000

eins f
Summe A Lasten 980 000

über die B. Zweckausgaben

àas Rech

1949 A 1 Aufwand für die Zentralverwaltung 1 646 917 1393 000 1170 000

len Haus - II Persönlicher Aufwand für den Bezirksdienst der

Landes - landeskirchlichen Vermögensverwaltung 110 478 113 304 66 400

daite III Aufwand für die Ausbildung der künftigen Geist -

iben 1
lichen 8 3 — — — 10 000

iegenden

achträgen IV Aufwand für die Kirchenbezirke 29 086 28 455 77 90⁰0

V Aufwand für die Gemeindeseelsorge im allge -
meinen . 4231 654 4468 102 3 586 800

in Krätt VI Aufwand für die Studentenseelsorge . 610 610 6 900

VII Aufwand für den Religionsunterricht . 195 982 158 623 182 800

Vollaut VIII Für den Dienst an der Ev . Gemeindejugend 56 531 46 481 51 800

Für das Männerwerk der Landeskirche . — — 9 20⁰0

X Für die Frauenarbeit der Landeskirche . — — 15 400

XI Für den Wohlfahrtsdienst . 38 341 25 104 10 00⁰0

XII Für die Pflege der kirchlichen Musik 30 514 36 125 44 300

XIII Für die Ev . - soziale Frauenschule 22 046 17236 19 300

XIV Ruhegehalte . 1007 587 956 141 804 000

XV Unterstützungen 50 228 41 326 33 40⁰0

XVI Hinterbliebenenversorqung 1 558 866 1 533 687 1148 200

XVII Allgemeiner Aufwand 41 170 75 139 576 500

Summe B Zweckausgaben 7 812 900

Summe A Lasten 980 000

Gesamtsumme der Ausgaben 8 792 900



Rechnungsergebnisse
Voranschlaqj 1943/44 1944/45 à00

O. - Z. Einnahmen Satz

RM RM RM

La1 Ertrag der Landeskirchensteuer 12 541 236 7 602 000 5 325 000

2 Reinertrag der Zentralpfarrkxassse 705 568 599 000 600 000

endgültig

inege s Süse . 233 783 238 783 240 6000
4 Beeiträge der unmittelbaren Fonds zum allgem . 35 990 35 920 36000

Eirchlichen Aufsässnsll . . . endgültig
Sonistige Beitrsttfee 106 159 105 558 104 500

6 Einnahmen aus der Hinterbliebenenversicherung 713 21¹²
der Geistlichen .

7 Einnahmen aus der Erteilung von Religionsunter - 11218 6 107 12 000
richt

Di8 Uberschüsse kirchlicher Fondes 169 931 161 622 160 000
8

endgültig

9 Aus Gebäuden und Grundstüdgcten 9 448 11642 12 000

10 Mietzinsen für gemietete Dienst - und Miet -

EEEIECCCC 13 078 10 443 200⁰⁰ 5 5

11 GGEEEECECECGCGGGCoCCCcCoCo ( ( ( 156 818 198 386 5 000 lasser

12 RäücdçCcersatz von Betreibungskosten 12 411 262²2 1000
nacddt.

i
13 Niedergeschlagene , nachträglich wieder flũssig 116 472 85 000 60000 5

gewordene Steuerbeträge G
14 Aus dem Betrieb des kirchenmusikalischen Insti - 6 560 3500 6000 10

RRRRRRRTRERTRWWTWVWTTCRCTTTWTTTcc bri
15 Aus dem Betrieb der Ev . - sozialen Frauenschule 22 0⁰⁰00 400⁰ 9000 23. die

Phi
„ 63 5( ( 81
17 Ersatz von Kosten aus der Tätigkeit des Dienst - —

—— — 4. die
gerichts und des Verwaltungsgerichtttt Wi

18 85iie 39219 62 226 850 000 5
8— — il

Gesamtsumme der Einnahmen 7506 000 St.

Gesamtsumme der Ausgaben 8 702 9 % 6.
88

Mehrausgabe , die aus dem umlaufenden Betriebs - 112836 9⁰⁰ 7. die

iee — Re
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